
er letzte Vortrag am Ende eines
langen Veranstaltungstages, zumal an
einem Freitag im Hinblick auf das un-
mittelbar bevorstehende Wochen -
ende, ist gleicher Maßen undankbar
wie dankbar, birgt besondere Risiken,
aber auch besondere Chancen. Herr
Rechtsanwalt Schumacher, der die
heutige Veranstaltung allein als her-
vorragender Organisator und ansons -
ten als entspannter Zuhörer genießen
darf, hat in vergleichbarer Situation
seinen Vortrag einmal wie folgt ein-
geleitet: „Nach solch spannenden
Vorträgen und hochkarätigen Refe-
renten, was soll ich jetzt nach einem
an sich schon hinreichend langen Se-
minartag noch sagen und sie aus der
Lethargie nach der verdienten Kaffee-
pause reißen?“1) Das besondere Risi-
ko für den Abschlussreferenten liegt
darin, dass oft ein Großteil der Teil-
nehmer von den vorangegangenen
Vorträgen bereits vollgestopft ist wie
ein Nürnberger Trichter, das nahende
Ende der Veranstaltung herbeisehnt,
ebenso wie das bevorstehende Wo-
chenende. Der ein oder andere hat
möglicherweise bereits einen vorzei-
tigen Abgang eingeplant im Hinblick
auf günstige Zugverbindungen oder
dringende Anschlusstermine, sodass
sich mitunter vor oder im Laufe des
letzten Vortrages die Reihen bereits
lichten. Es gilt also, die Spannung
hochzuhalten, die Teilnehmer nicht
allzu sehr zu langweilen und nicht 
nur zu informieren, sondern wohl -
dosiert auch ein wenig zu unterhalten.
Dann aber bietet ein solcher letzter
Vortrag die besondere Chance, zu-
mindest vorübergehend im Gedächt-
nis der Teilnehmer haften zu bleiben
und  einen angenehmen, gleitenden
Übergang in den bevorstehenden
 Feierabend bzw. das bevorstehende
Wochenende zu gewährleisten. Ich
werde mein Bestes geben, diese
Chance zu nutzen. Ob es mir gelingt,
müssen letztlich Sie, sehr geehrte Da-
men und Herren, am Ende der Veran-
staltung entscheiden.

DIE VERKEHRSSICHERUNGS-
PFLICHT: EINE SPHINX MIT
VIELEN GESICHTERN

Der Begriff der Verkehrssicherungs-
pflicht taucht in keinem Gesetz auf
und ist demgemäß auch nirgendwo
gesetzlich definiert. Er ist vielmehr
im Laufe mehr als eines Jahrhunderts
von der Rechtsprechung entwickelt
worden als Teilaspekt der allgemei-
nen Deliktshaftung aus § 823 BGB
bzw. der Amtshaftung aus § 839
BGB, soweit die Verkehrssicherungs-
pflicht hoheitlich wahrgenommen
wird. Danach hat jeder, der einen Ver-
kehr eröffnet, also Gefahrenquellen
schafft oder für sie verantwortlich ist,
notwendige Schutzvorkehrungen ge-
gen die daraus für Dritte resultieren-
den Risiken zu treffen.2) Von zentraler
Bedeutung, insbesondere unter Be -
rücksichtigung der historischen Ent-
wicklung, ist der Umstand, dass es
sich bei der Haftung für die Ver let -
zung von Verkehrssicherungspflich-
ten überwiegend um eine Haftung für
Unterlassung handelt, nämlich die
Unterlassung zumutbarer und gebote-
ner Sicherungsmaßnahmen. Dass
eine Haftung für Unterlassung grund -
sätzlich in Frage kommt, ist seit mehr
als hundert Jahren unstrittig, allein
deshalb aber noch keineswegs selbst-
verständlich. Nach Inkrafttreten des
BGB zum 1.1.1900 hatte das Reichs-
gericht erstmalig im Jahre 1902 Gele-
genheit, die Rechtsfrage zu klären, ob
eine Haftung für Unterlassung aus 
§ 823 BGB überhaupt in Betracht

kommt. Ein auf einem öffentlichen
Weg stehender alter, morscher Baum,
der in der Unterhaltungslast des
preußischen Fiskus stand, war um -
gefallen und hatte Schäden am
Grundstück des Klägers verursacht.
Während das OLG Marienwerder als
Berufungsinstanz generell noch eine
Haftung für Unterlassen nach dem
BGB abgelehnt hatte und infolgedes-
sen die Klage abgewiesen hatte, hat
das Reichsgericht in dieser Entschei-
dung erstmalig die Möglichkeit einer
Haftung des Eigentümers für unter-
lassene Sicherungsmaßnahmen nach
dem damals ganz neuen BGB be-
jaht.3) In dieser Entscheidung hat das
Reichsgericht erstmalig postuliert,
dass „jetzt ein jeder auch für Beschä-
digungen durch seine Sachen inso-
weit aufkommen solle, als er diesel-
ben bei billiger Rücksichtnahme auf
die Interessen des anderen hätte ver-
hüten müssen“.4)

Mit dieser Grundsatzentscheidung
hat schon das Reichsgericht die Wei-
chen gestellt für eine Haftung des
Verkehrssicherungspflichtigen wegen
unterlassener Sicherungsmaßnahmen
aufgrund richterlicher Einzelabwä-
gung, woran sich letztlich in über
hundert Jahren nichts geändert hat.
Das Reichsgericht selbst hat in den
darauf folgenden Jahrzehnten in zahl-
reichen Einzelfällen nur sehr zurück-
haltend eine Haftung des Verkehrs -
sicherungspflichtigen angenommen
und nur geringe Anforderungen an
die Verkehrssicherungspflicht ge-
stellt. Demgegenüber hat sich in der
Rechtsprechung des BGH spätestens
bereits seit den 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts eine zunehmend stren-
gere Rechtsprechung zu Lasten des
Verkehrssicherungspflichtigen ent-
wickelt. Erst in den letzten 10 – 20
Jahren scheint demgegenüber in der
Rechtsprechung das Pendel wieder
zurückzuschlagen zu einer stärkeren
Betonung der Eigenverantwortung
der Verkehrsteilnehmer und im Gro -
ßen und Ganzen weniger strengen
Anforderungen an die Verkehrssiche-
rungspflicht.5)

DIE VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT –
ALTE PROBLEME UND NEUE STANDARDS?

von Armin Braun
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STANDARDS

Kommen wir damit übergangslos
zum zweiten zentralen Begriff meines
Vortragsthemas, den Standards. Was
ist überhaupt ein „Standard“? Der
Duden lehrt uns hierzu unter anderem
Folgendes: „etwas, was als muster-
gültig, modellhaft angesehen wird
und wonach sich anderes richtet;
Richtschnur, Maßstab, Norm“.6) Wi-
kipedia klärt uns weiterführend wie
folgt auf: „Ein Standard ist eine ver-
gleichsweise einheitliche oder verein-
heitlichte, weithin anerkannte und
meist angewandte (oder zumindest
angestrebte) Art und Weise, etwas
herzustellen oder durchzuführen, die
sich gegenüber anderen Arten und
Weisen durchgesetzt hat.“ Zur Bedeu-
tung heißt es dort weiter: „Im Eng -
lischen wurde Standard in seiner heu-
tigen Bedeutung ursprünglich nur in
der Form des Königsstandards ge-
braucht. Im Namen oder Zeichen (der
Standarte) des Königs festgelegte
Normen wurden als maßgebend be-
trachtet. Ein Standard ist so eine Art
Sammelpunkt, um den man sich
schart – ähnlich der Standarte („ein
an einer Stange gehisstes Feldzei-
chen, meist ein plastisches Bild, das
den Versammlungsort eines Truppen-
teils in der Schlacht markierte und so
zum Insigne dieses Truppenteils wur-
de“).“7) Nicht vorenthalten will ich
Ihnen schließlich noch ein Zitat des
visionären Bill Gates, das wie folgt
lautet: „Um einen neuen Standard zu
erschaffen, braucht es etwas, das
nicht nur ein bisschen anders ist; es
braucht etwas, das wirklich neu ist
und die Fantasie der Menschen be-
schäftigt und der Macintosh ist, von
allen Geräten, die ich gesehen habe,
der einzige, der diesen Standard er-
reicht.“8)

Wie wir soeben bereits gesehen ha-
ben, werden im Bereich der Verkehrs-
sicherungspflichten Standards, also
auch neue Standards, maßgeblich von
der Rechtsprechung gesetzt, aber
nicht ausschließlich. Neue Standards
werden gelegentlich auch vom Ge-
setzgeber gesetzt oder bilden sich im
Zuge neu entstehender oder sich her-
ausbildender anerkannter Regeln der
Technik heraus. Kommunale Stan-
dards bewegen im Übrigen auch be-
reits seit langem die Kommunalversi-
cherer. So sei an dieser Stelle daran
erinnert, dass bereits am 12.11.1997
in Köln ein von der Bundesarbeitsge-
meinschaft Deutscher Kommunalver-
sicherer und der Bundesvereinigung
der kommunalen Spitzenverbände
veranstaltetes Symposium mit hoch-
rangigen Referenten und Teilnehmern

stattfand zum Thema „Kommunale
Standards – Anforderungen an Ver-
kehrssicherungspflichten“.9) Immer
noch zeitlos aktuell und sehr lesens-
wert ist der  damals gehaltene Er -
öffnungsvortrag von Deutsch, dem
Altmeister des Haftungsrechtes, mit
dem Titel „Haftungserhebliche Stan-
dards“.10)

STRASSENVERKEHRSSICHE-
RUNGSPFLICHT, HAFTUNG
FÜR DESOLATEN GEHWEG -
ZUSTAND TROTZ ERKENNBAR-
KEIT FÜR DIE VERKEHRSTEIL-
NEHMER?: 
DAS URTEIL DES BGH VOM
05.07.2012 – III ZR 240/11 – 
UND SEINE FOLGEN FÜR DIE
RECHTSPRECHUNG DER 
INSTANZGERICHTE

Bei manchen Kommunen hat das Ur-
teil des BGH zwar nicht wie eine
Bombe eingeschlagen, aber doch zu-
mindest für einen Paukenschlag ge-
sorgt. Was war geschehen? Eine älte-
re Dame war in Berlin im September
2009 auf einem ihr bestens bekannten
und seit Jahren benutzten Weg über
eine Vertiefung von etwa 2 – 2,5 cm
gestürzt und hatte sich hierbei nicht
unerheblich verletzt. Das Landgericht
Berlin und das Kammergericht gaben
der Klage im Wesentlichen unter
Berücksichtigung eines geringen Mit-
verschuldens von 10 % statt. Das
Kammergericht ließ die Revision
zum BGH maßgeblich deshalb zu,
weil es nach eigener Einschätzung
von der Rechtsprechung verschiede-
ner anderer Oberlandesgerichte ab-
wich, nach der die Erkennbarkeit
 einer Gefahrenquelle jedenfalls im
Ergebnis zum Haftungsausschluss
führt.11) Der BGH hat die Revision
des beklagten Landes Berlin zurück-
gewiesen. Dabei hat der BGH verall-
gemeinernd darauf hingewiesen, dass
die Erkennbarkeit kein isolierter Ge-
sichtspunkt ist, der zwangsläufig zum
Haftungsausschluss führt. Der Benut-
zer müsse sich vielmehr zusätzlich
auf die Gefahr einstellen können.
Dies sei bei einem seit Jahren in
 einem erkennbar schlechten Gesamt-
zustand befindlichen Weg für einen
Verkehrsteilnehmer, der darauf ange-
wiesen sei, diesen fortlaufend zu nut-
zen, nicht mehr gewährleistet. Da -
rüber hinaus hat der BGH eine Ab-
weichung von der Rechtsprechung
anderer Oberlandesgerichte wegen
unterschiedlicher Fallgestaltungen
nicht gesehen. Hierauf komme es vor-
liegend aber auch bereits deshalb

nicht an, weil jedenfalls für das Land
Berlin eine Verkehrssicherungs-
pflichtverletzung wegen der Erkenn-
barkeit der Gefahrenquelle nicht aus-
scheide. Dies ergebe sich aus § 7 Abs.
6 S. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 S. 5 BerlStrG,
der vom Straßenverkehrssicherungs-
pflichtigen eine alsbaldige Wieder-
herstellung der Verkehrssicherheit
fordert. Abschließend hat der BGH es
sich nicht nehmen lassen, hervorzu-
heben, dass der pauschale Hinweis
des beklagten Landes auf fehlende
Haushaltsmittel den Pflichtigen nicht
exkulpiert.12)

Welche Auswirkungen hatte dieses
Urteil des BGH auf die Rechtspre-
chung der Instanzgerichte in anderen
Ländern? Hatte es überhaupt irgend-
welche Auswirkungen? Die Antwort
auf diese Frage beinhaltet zugleich
die Antwort auf die Frage, ob vorlie-
gend ein neuer Standard durch den
BGH gesetzt worden ist oder ledig-
lich ein Standard durch den Landes-
gesetzgeber Berlin für das Land Ber-
lin. Um es vorwegzunehmen: Nach
den bisherigen Erfahrungen hatte die
Entscheidung des BGH keinerlei
Auswirkungen auf die ständige
Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte in anderen Bundesländern. We-
gen fehlender vergleichbarer landes-
rechtlicher Regelungen wie in Berlin
hat das OLG Stuttgart bereits im Jah-
re 2013 eine Übertragbarkeit des
BGH-Urteils auf vergleichbare Fälle
im Land Baden-Württemberg abge-
lehnt.13) Gleichermaßen haben dies in
der Folge bislang mit gleichlautender
Begründung das OLG Saarbrücken
für das Saarland im Jahre 2014 sowie
das OLG Koblenz für Rheinland-
Pfalz und das OLG Köln für Nord-
rhein-Westfalen im Jahre 2015 beur-
teilt und entsprechende Klagen ab -
gewiesen, in denen die Kläger sich
maß geblich auf die BGH-Entschei-
dung berufen hatten.14) Der Verfasser
hat sich für alle übrigen Bundeslän-
der einmal die Mühe gemacht, die
einschlägigen Straßengesetze auf ver-
gleichbare Regelungen wie im Land
Berlin zu durchforsten mit dem Er-
gebnis, dass eine vergleichbare Rege-
lung in keinem anderen Bundesland
existiert. Selbst für das Land Berlin
hat zwischenzeitlich das dortige
Kammergericht in zwei Entscheidun-
gen eine Haftung für Berlin trotz der
dortigen landesrechtlichen Regelun-
gen verneint, wenn die Gefahrenquel-
le erkennbar und beherrschbar ist, da
die Beherrschbarkeit der Gefahren-
quelle einen verkehrsunsicheren Zu-
stand ausschließe15) und darauf hin-
gewiesen, dass Kontrollen genügen
und zum Haftungsausschluss führen,
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solange diese nicht erkennbar un -
zureichend sind, um einen verkehrs -
sicheren Straßenzustand zu gewähr-
leisten.16)

Als Fazit bleibt an dieser Stelle fest-
zuhalten, dass der BGH durch seine
Entscheidung keinen neuen Standard
gesetzt hat. Ein neuer, möglicher -
weise die Leistungsfähigkeit der Ver-
waltung überfordernder Standard, ist
allein vom Landesgesetzgeber in Ber-
lin gesetzt worden, pikanterweise in
dem Bundesland mit der zum
31.12.2013 zweithöchsten Prokopf-
verschuldung von 16 Bundeslän -
dern.17) Wie sinnvoll oder unsinnig
ein solches Vorgehen des Gesetzge-
bers ist, mag jeder selbst entscheiden.

UMFANG DER STRASSENVER-
KEHRSSICHERUNGSPFLICHT
BEI SCHLAGLÖCHERN 
AUF ÖFFENTLICHEN FAHR-
BAHNEN: 
PARADIGMEN WECHSEL IN DER
RECHT SPRECHUNG IN NORD-
RHEIN-WESTFALEN SEIT 2012

Zum Umfang der Straßenverkehrs -
sicherungspflicht bei dem alten Mas-
senphänomen der durch Schlaglöcher
verursachten Fahrzeugschäden auf öf-
fentlichen Fahrbahnen hat es seit
2012 einen Paradigmenwechsel spe-
ziell in der Rechtsprechung in Nord-
rhein-Westfalen gegeben. Seither ist
es zumindest in NRW gefestigte
Rechtsprechung, dass die Verkehrs-
teilnehmer selbst auf Autobahnen
Schlaglöcher mit einer Tiefe bis 10
cm hinzunehmen haben und auf allen
übrigen, auch verkehrswichtigen
Straßen eine Schlaglochtiefe zwi-
schen mindestens 15 bis zu 20 cm.18)

Vergleichbar niedrige Standards, was
den Zustand öffentlicher Fahrbahnen
anbelangt, waren zumindest dem Ver-
fasser vorher allenfalls im Hinblick
auf verkehrsunbedeutende Neben-
straßen oder Wirtschaftswege be-
kannt. Wie konnte es zu dieser Ent-
wicklung kommen? Hierzu können
naturgemäß nur Mutmaßungen an -
gestellt werden. Was den Zeitpunkt
der ersten Entscheidungen anbelangt,
die Schadenfälle aus dem Winter
2010/2011 betreffen, fällt allerdings
auf, dass nachweislich die Winter
2009/2010 und 2010/2011 im Ver-
gleich zu vielen Vorjahren außerge-
wöhnlich streng waren und nicht nur
statistisch nachweisbar zu einer ekla-
tanten Häufung von Glätteunfällen
führten19), sondern auch zu einer
Häufung von Frostaufbrüchen, die

wiederum vermehrt zu Schäden, ver-
ursacht durch Schlaglöcher, führten.
Die zuständigen Straßenbaulastträger
kamen in den genannten Zeiträumen
mit der Ausbesserung der zahlreichen
Schlaglöcher kaum noch hinterher.
Dies führte wohl dazu, dass vermehrt
solche Fälle einer gerichtlichen
Klärung zugeführt wurden, weil für
die zuständigen Haftpflichtversiche-
rer das erforderliche haftungsbegrün-
dende Verschulden der Kommunen
nicht erkennbar war. In der Vergan-
genheit wurden bei deutlich gerin -
geren Stückzahlen solche Fälle ver-
mehrt einer außergerichtlichen, ver-
gleichsweisen Einigung zugeführt,
zumal diese Fälle als Einzelfälle be-
trachtet in aller Regel wirtschaftlich
eher unbedeutend sind. Zumindest
hat der Verfasser das so in der Ver-
gangenheit praktiziert.

Interessant ist ein Blick auf die
Rechtsprechung in anderen Bundes-
ländern, ebenfalls beschränkt auf den
Zeitraum ab 2012. Hier zeigt sich das
interessante Phänomen, dass durch-
gehend strengere Anforderungen an
den Straßenverkehrssicherungspflich-
tigen gestellt werden und bereits bei
weit niedrigeren Schlaglochtiefen die
Gerichte von abhilfebedürftigen Ge-
fahrenquellen ausgehen. So hat das
OLG Koblenz noch im Jahre 2014 bei
einer Schlaglochtiefe von 10 cm bei
einer Ortsdurchfahrt eine Haftung des
Straßenbaulastträgers bejaht.20) Das
LG Rostock hat sogar eine Schlag-
lochtiefe von nur 7– 8 cm als abhilfe -
bedürftige Gefahrenquelle angese-
hen, die im konkreten Fall zu einer
Haftung geführt hat.21) Beim OLG
Nürnberg hat noch 2013 unverständ-
licherweise eine Schlaglochtiefe von
10 cm in einem Bankett zur vollen
Haftung des Straßenverkehrssiche-
rungspflichtigen geführt.22) Das Kam -
mergericht hat selbst im Jahre 2015
noch eine Schlaglochtiefe von nur 
5 cm auf einer Berliner Hauptver-
kehrsstraße als abhilfebedürftige
 Gefahrenquelle angesehen und die
Haftung allein mangels Verschuldens
des Straßenbaulastträgers aufgrund
durchgeführter Straßenkontrollen ab-
gelehnt.23) Ebenso hatte beim OLG
München im Jahre 2012 eine Schlag-
lochtiefe von 5 cm auf einer als
 Radweg empfohlenen kurvenreichen
Gefällestrecke bereits zur Haftung
geführt.24)

Die vorgenannten Beispiele zeigen
eindrucksvoll, dass sich andernorts
offenbar die neue Rechtsprechung in
NRW noch nicht herumgesprochen
zu haben scheint und dort nach wie
vor deutlich strengere Standards herr-

schen. Aus Sicht der Kommunalver -
sicherer bleibt nur zu hoffen, dass
sich dies baldmöglichst ändert und
auch die Rechtsprechung außerhalb
von NRW zu realistischeren und zeit-
gemäßeren Maßstäben gelangt, die
sowohl der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit für die Kommunen als auch
der Eigenverantwortung der Ver-
kehrsteilnehmer angemessen Rech-
nung tragen.

GESTEIGERTE VERKEHRS -
SICHERUNGSPFLICHTEN
 GEGENÜBER BEHINDERTEN
ODER MOBILITÄTS -
BEEINTRÄCHTIGTEN?

Zu dieser Problematik gibt es eine
 instruktive, neue Entscheidung des
OLG Hamm vor dem Hintergrund
des von dem nordrhein-westfälischen
Gesetzgeber eingeführten § 9 Abs. 2
S. 2 Straßen- und Wegegesetz NRW,
wonach der Straßenbaulastträger ver-
pflichtet ist, Belange von Behinderten
und Mobilitätsbeeinträchtigten zu
berücksichtigen. Gleichwohl hat das
OLG Hamm, anders als die Vor -
instanz, die Klage eines Radfahrers,
der sich auf diese Regelung berufen
hatte, abgewiesen. Das OLG Hamm
hat betont, dass sich der Umfang der
Verkehrssicherungspflicht weiterhin
an den Sicherheitserwartungen eines
durchschnittlichen Verkehrsteilneh-
mers orientiert. In § 9 Abs. 2 S. 2
Straßen- und Wegegesetz NRW han-
dele es sich um bloße Planungsvor -
gaben des Gesetzgebers für die Neu-
anlage von Straßen, ohne dass sich
hieraus unmittelbare haftungsrecht -
liche Konsequenzen im Schadensfalle
ergäben.25) Die Entscheidung des
OLG Hamm kann nur unein -
geschränkt begrüßt werden, da jede
andere Betrachtungsweise zu voll-
kommen unkalkulierbaren, neuen Be-
lastungen für die Straßenbaulastträger
führte.

Dessen ungeachtet setzt die Recht-
sprechung im Einzelfall in durchaus
nachvollziehbarer Weise höhere Stan-
dards an den Verkehrssicherungs-
pflichtigen in Bereichen, die bekann-
termaßen gehäuft von älteren oder
mobilitätsbeeinträchtigten Menschen
aufgesucht werden, beispielsweise
Friedhöfe oder Altersheime. In die-
sem Zusammenhang hat in jüngster
Zeit das OLG Schleswig-Holstein er-
höhte Anforderungen an die Ver-
kehrssicherungspflicht für eine Park-
platzzuwegung zu einem Klinikein-
gangsbereich im Hinblick auf das
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dortige Publikum gestellt und eine
mindestens tägliche, unter Umstän-
den auch zweimal tägliche Reini-
gungspflicht, im Hinblick auf herbst-
lichen Laubfall und hieraus resultie-
rende Sturzgefahren gefordert.26) Ein
interessantes, gegenläufiges Beispiel
ist ein Hinweisbeschluss des OLG
Koblenz, der zur Berufungsrücknah-
me der dortigen Klägerin führte. Eine
ältere Dame war im Rahmen einer ge-
führten Wanderung gestürzt und hatte
sich nicht unerheblich verletzt, weil
sie mit den zum Unfallzeitpunkt herr-
schenden ungünstigen Witterungsver-
hältnissen in Verbindung mit den to-
pographischen Verhältnissen nicht zu-
recht kam und ihre diesbezüglichen
Fähigkeiten möglicherweise über-
schätzt hatte. Nachdem das erst -
instanzlich zuständige LG Koblenz
die Klage abgewiesen hatte, wies das
OLG Koblenz darauf hin, dass die
Berufung keine Erfolgsaussicht habe
und empfahl die Berufungsrücknah-
me. Dabei hat das OLG Koblenz dan-
kenswerterweise darauf hingewiesen,
dass der Veranstalter einer Wande-
rung sich bei der Verkehrssicherungs-
pflicht nur an Durchschnittswande-
rern orientieren muss.27)

VERKEHRSSICHERUNGS-
PFLICHT FÜR BÄUME

Verkehrssicherungspflichten bei
Pappeln auf Parkplatz

Von grundsätzlicher Bedeutung ist
das Urteil des BGH vom 06.03.2014
– III ZR 352/13 –.28)

Der Entscheidung lag folgender
Sach verhalt zugrunde:

Der Kläger parkte im Juni 2011 sein
Fahrzeug auf einem öffentlichen
Parkplatz, an welchem ein Grünstrei-
fen angrenzte, auf dem einige etwa
50 – 60 Jahre alte Pappeln standen.
Von einer dieser Pappeln fiel ein
grünbelaubter Ast auf sein Fahrzeug
und beschädigte dieses. 

Das erstinstanzliche LG Meinigen hat
die auf Schadenersatz gegen die be-
klagte Stadt gerichtete Klage abge-
wiesen. Das LG hat erkannt, dass es
zu der in Rede stehenden Rechts -
frage, ob den Verkehrssicherungs-
pflichtigen speziell auf Parkplätzen
eine gesteigerte Verkehrssicherungs-
pflicht bei natürlichem Astbruch von
Weichhölzern wie Pappeln trifft, im
Jahre 2010 in kurzem zeitlichen Ab-
stand zwei divergierende Entschei-

dungen verschiedener Oberlandesge-
richte gab. Während das OLG Karls-
ruhe diese Frage verneint hatte29),
hatte das OLG Saarbrücken diese
Frage bejaht und generell die Fällung
von Pappeln als auf Parkplätzen
 ungeeignete Bäume gefordert oder
 alternativ die Sperrung vorhandener
Parkplätze mit Pappelbestand.30) In
Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen Rechtsauffassungen der
vorgenannten Oberlandesgerichte gab
das LG Meiningen der Rechtsauffas-
sung des OLG Karlsruhe den Vorzug
und wies die Klage ab.31)

Auf die Berufung des Klägers hat das
OLG Thüringen die erstinstanzliche
Entscheidung aufgehoben und die
Klage unter Berücksichtigung eines
Mitverschuldens des Klägers von 1/3
dem Grunde nach für gerechtfertigt
erklärt. Das OLG Thüringen hat sich
der Rechtsauffassung des OLG Saar-
brücken angeschlossen mit der Be-
gründung, da Pappeln zu den für
natürliche Astbrüche anfälligen
Baum arten gehörten, die dazu neig-
ten, auch in gesundem Zustand Äste
abzuwerfen, stellten diese eine ver-
kehrssicherungsrechtlich relevante
ständige Gefahrenquelle dar. Jeden-
falls bei einer Baumart wie der Pap-
pel, bei der atypisch ein ungleich
höheres Risiko von Abwürfen gesun-
der Äste bestehe als bei anderen
 Bäumen, sei an Verkehrsflächen, auf
denen Fahrzeuge auch für längere
Zeit abgestellt und sich regelmäßig
Menschen zum Ein- und Aussteigen
bewegen würden, die Grenze des 
zu tolerierenden naturgegebenen Le -
bens risikos überschritten. An solchen
Orten seien Pappeln zu gefährlich, da
die Vermeidung von Sach- und Per -
sonenschäden Vorrang haben müsse.
Ein deutlicher Warnhinweis auf die
jederzeit bestehende Astbruchgefahr
sei das der Beklagten abzuverlangen-
de Minimum an Gefahrverhütung ge-
wesen. Wenn möglicherweise der Be-
klagten ein sofortiges Fällen aller
Pappeln aus Haushaltsgründen un-
möglich gewesen sei und ihr unter
Zumutbarkeitsgesichtspunkten zu -
nächst noch nicht hätte abverlangt
werden können, so sei zumindest die
Sperrung der Parkflächen unumgäng-
lich gewesen. Den Kläger treffe aller-
dings ein Mitverschulden von 1/3, da
er als Anwohner Kenntnis von Ast -
abwürfen in der Vergangenheit gehabt
haben müsse und es nur eine Frage
der Zeit gewesen sei, bis ein Ast ein
unter den Pappeln geparktes Fahrzeug
beschädigen werde.32) Gegen das Be-
rufungsurteil hat das OLG Thüringen
die Revision zugelassen aufgrund der
Abweichung von der Entscheidung

des OLG Karlsruhe. 

Der BGH hat die Entscheidung des
OLG Thüringen durch Urteil vom
06.03.2014 – III ZR 352/13 – aufge-
hoben und die Klage insgesamt abge-
wiesen. Der amtliche Leitsatz lautet
wie folgt: „Ein natürlicher Astbruch,
für den vorher keine besonderen An-
zeichen bestanden haben, gehört auch
bei hierfür anfälligeren Baumarten
grundsätzlich zu den naturgebunde-
nen und daher hinzunehmenden
 Lebensrisiken. Eine straßenverkehrs-
sicherungspflichtige Gemeinde muss
daher bei gesunden Straßenbäumen
auch dann keine besonderen Schutz-
maßnahmen ergreifen, wenn bei die-
sen – wie z.B. bei der Pappel oder bei
anderen Weichhölzern – ein erhöhtes
Risiko besteht, dass im gesunden Zu-
stand Äste abbrechen und Schäden
verursacht werden können.“33)

Der Senat fasst zunächst nochmals
die ständige Rechtsprechung des
BGH zu Grundsatz, Inhalt und Um-
fang der Straßenverkehrssicherungs-
pflicht bei Bäumen zusammen. Aus-
gehend von diesen Grundsätzen
kommt der BGH zu dem Ergebnis,
dass die beklagte Stadt, die im Som-
mer 2010 und im Winter 2010/2011
zuletzt vor dem Schadeneintritt eine
ordnungsgemäße Baumkontrolle der
Pappeln durchgeführt hat, ihre Ver-
kehrssicherungspflicht nicht verletzt
hat. Die streitgegenständliche Pappel
und der den Schaden verursachende
Ast waren vor dem Schadensfall ge-
sund. Sodann zeigt der Senat auf,
dass die Rechtsfrage, ob über die dar-
gelegten Grundsätze hinaus bei ge-
sunden Bäumen, bei denen wie bei
der Pappel oder anderen Weich -
hölzern ein erhöhtes Risiko des Ast -
abbruchs in gesundem Zustand be-
steht, der Verkehrssicherungspflichti-
ge weitergehende Schutzmaßnahmen
ergreifen muss, in der Rechtspre-
chung der Instanzgerichte umstritten
ist. Der Senat schließt sich der über-
wiegenden Rechtsprechung an, dass
natürlicher Astbruch, für den vorher
keine besonderen Anzeichen bestan-
den haben, auch bei hierfür anfälli -
geren Baumarten grundsätzlich dem
allgemeinen Lebensrisiko unterfallen.
Die Verkehrssicherungspflicht gebie-
te nicht, gesunde, nur naturbedingt
vergleichsweise bruchgefährdetere
Baumarten an Straßen oder Parkplät-
zen zu beseitigen oder zumindest als
niederschwelligere Maßnahmen den
Luftraum unter solchen Bäumen ab-
zusperren oder Warnschilder aufzu-
stellen. Insbesondere erteilt der BGH
der Auffassung des OLG Thüringen
eine klare Absage, die Gefahrenlage
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auf Parkplätzen stelle sich grund -
legend anders – nämlich gravierender
– als auf Straßen dar, weil ein gepark-
tes Auto sich zeitlich länger in der
Gefahrenzone aufhalte als ein auf
 einer Straße mit entsprechendem
Baumbestand fahrendes Auto. Abge-
sehen davon, dass im fließenden Ver-
kehr deutlich mehr Fahrzeuge in den
Gefahrenbereich gelangten, sei beim
Absturz von Baumteilen auf fahrende
Fahrzeuge auch die Gefahr von er-
heblichen Sach- und Personenschä-
den größer als bei Astabbrüchen auf
abgestellte Fahrzeuge. Folgerichtig
stelle die Gefahrenlage kein geeigne-
tes Differenzierungskriterium zur Ab-
leitung erhöhter Sorgfaltsanforderun-
gen für Parkplätze dar. Die Einstu-
fung von Pappeln und gleichartigen
Weichhölzern als im Verkehrsinteres-
se grundsätzlich zu beseitigende Ge-
fahrenquelle würde folglich dazu
führen, all diese Bäume im Einfluss -
bereich von Personen oder Sachen zu
entfernen oder den gesamten Ein-
zugsbereich räumlich abzusperren
oder jedenfalls ein Warnschild aufzu-
stellen. Dies überspanne die Anforde-
rungen an die Verkehrssicherungs-
pflicht. Etwas anderes ergebe sich
auch nicht daraus, dass im konkreten
Fall bereits in den Jahren vor dem
Schadensfall Äste, ohne Schäden an-
zurichten, von einzelnen Pappeln ab-
gefallen sind. Auch der Umstand,
dass die beklagte Stadt überobligato-
risch den Entschluss gefasst habe, die
Pappeln im Zuge einer Überplanung
der gesamten Grünflächen zu entfer-
nen, spiele für die ausschließlich
noch objektiven Gegebenheiten zu
bestimmende Frage der Verkehrs -
sicherungspflicht keine Rolle. 

Die Entscheidung des BGH ist un -
eingeschränkt zu begrüßen. Der BGH
hat dankenswerter Weise einen 
von den Oberlandesgerichten Saar-
brücken und Thüringen postulierten
neuen Standard abgewehrt, wonach
generell auf Parkplätzen alle vorhan-
denen besonders bruchgefährdeten
Weichhölzer hätten entfernt werden
müssen oder alternativ, was vollkom-
men unrealistisch und politisch über-
haupt nicht durchsetzbar erscheint,
alle Parkplätze mit solchem Baum -
bestand hätten gesperrt bzw. einer an-
deren Nutzung zugeführt werden
müssen. Nicht wenige Kommunen
hatten nach Kenntnis des Referenten
bereits seinerzeit auf das Urteil des
OLG Saarbrücken mit entsprechen-
den Baumfällmaßnahmen reagiert.
Eine differenzierte Anmerkung zu
dem  Urteil von Gebhard findet sich
in AUR 2014, 222. Gebhard begrüßt
grundsätzlich ebenfalls die Entschei-

dung im Hinblick auf den vorhande-
nen Altbestand an Pappeln und ande-
ren Weichhölzern. Er kritisiert aber,
dass der BGH es seiner Auffassung
nach verabsäumt habe, einige klären-
de Hinweise im Hinblick auf Neu -
anpflanzungen dieser Baumarten zu
geben. Neuanpflanzungen von Weich -
holzarten im öffentlichen Raum seien
in jedem Fall unter Gesichtspunkten
der Verkehrssicherungspflicht zu ver-
meiden.34) Diese Kritik ist nach Auf-
fassung des Verfassers insoweit unbe-
rechtigt, als im konkret zur Entschei-
dung anstehenden Fall der BGH hier-
zu schlicht keinerlei Anlass gehabt
hat. Grundsätzlich ist Gebhard aber
durchaus zuzustimmen, dass nach
heutigem Erkenntnisstand die Kom-
munen bei Neuanpflanzungen im öf-
fentlichen Straßenraum sich an der
 jeweils aktuellen Straßenbaumliste
des Arbeitskreises Stadtbäume der
GALK orientieren sollten. Nicht ge-
eignet für den öffentlichen Straßen-
raum aufgrund erhöhten natürlichen
Astbruchs sind danach beispielsweise
der Götterbaum, die Silberweide und
die Graupappel.35)

Baumkontrollintervall: 
Differenzierte Kontrollintervalle
nach FLL-Baumkontrollrichtlinien
oder starre Halbjahreskontrollen
nach tradierter Rechtsprechung?

Nachdem das OLG Köln bereits
durch Urteil vom 29.07.2010 in einer
Grundsatzentscheidung die differen-
zierten Kontrollintervalle nach den
FLL-Baumkontrollrichtlinien als ak-
tuellen Stand der Technik anerkannt
hat36) und diese Entscheidung zwi-
schenzeitlich bestätigt hat37), haben
sich dieser Auffassung mittlerweile
das LG Aachen in zwei rechtskräf -
tigen Entscheidungen38) und das LG
Köln in einem weiteren rechtskräf -
tigen Urteil39) angeschlossen. Ohne
dass es im konkreten Fall hierauf
 entscheidungserheblich überhaupt an-
gekommen wäre, hat das LG Köln
eingehend den aktuellen Stand der
Technik auch im Hinblick auf das
Baumkontrollintervall nach den FLL-
Baumkontrollrichtlinien dargelegt.40)

Die Klage ist mangels schuldhafter
Verkehrssicherungspflichtverletzung
abgewiesen worden.

Andere Gerichte fordern hingegen
nach wie vor auch in jüngster Zeit
noch die früher in der Rechtspre-
chung der Instanzgerichte verbreitete
starre Halbjahreskontrolle. So ist das
OLG Hamm in einem neueren Urteil
nach wie vor der Auffassung, nach
ständiger auch vom Bundesgerichts-

hof nicht beanstandeter Rechtspre-
chung des OLG Hamm sei zur Wah-
rung der Verkehrssicherungspflicht
grundsätzlich eine zweimal jährlich
vom Boden aus durchgeführte äußere
Sichtprüfung des Baumes erforder-
lich, aber auch ausreichend, ungeach-
tet der von einem Teil der Rechtspre-
chung seit einigen Jahren vertretenen
Auffassung, eine starre Halbjah-
reskontrolle sei fachlich überholt.41)

Ebenso – allerdings im Gegensatz
zum OLG Hamm ohne  Problem -
bewusstsein – hat das OLG Saar-
brücken in einem unveröffentlichten
Urteil an dem pauschalen Halb -
jahreskontrollintervall bei Bäumen
festgehalten unter Berufung auf voll-
kommen veraltete und überholte
Rechtsprechung verschiedener Ober-
landesgerichte.42) Ebenfalls an dieser
ver alteten Rechtsprechung zum
Baum kontrollintervall festgehalten
hat ohne Problembewusstsein das LG
Arnsberg in einem neueren rechts-
kräftigen Urteil.43)

Die Rechtsprechung der Instanz -
gerichte ist demgemäß derzeit noch
vollkommen uneinheitlich, wobei es
in den seltensten Fällen aber über-
haupt entscheidungserheblich auf das
Baumkontrollintervall ankommt. Es
bleibt also zunächst abzuwarten, ob
in einem Fall, in dem es entschei-
dungserheblich hierauf ankommt, der
BGH einmal Gelegenheit erhält, sich
hierzu konkreter als in der Vergan-
genheit zu äußern, wo generell nur
von einer Baumkontrolle „in ange-
messenen Zeitabständen“ die Rede
war44), um insoweit Rechtssicherheit
für alle verkehrssicherungspflichtigen
Baumeigentümer zu schaffen.

KOMMUNALER WINTERDIENST

Besondere Beachtung verdient ein
ganz aktuelles Urteil des BGH vom
23.07.2015 zur Räum-und Streu -
pflicht bei Fußgängerüberwegen. Der
BGH hat in dieser Entscheidung
 bekräftigt, dass eine Streupflicht nur
auf belebten und unentbehrlichen
Fußgängerüberwegen besteht, unge-
achtet etwas anderes nahelegender
landesrechtlicher Regelungen, wie im
zu entscheidenden Fall in Schleswig-
Holstein. Darüber hinaus hat der
BGH betont, dass die Grundsätze der
Räum-und Streupflicht auf Geh we -
gen auf Fußgängerüberwegen keine
Anwendung finden, da dies zu einer
ungerechtfertigten Privilegierung des
Fußgängerverkehrs gegenüber dem
Fahrverkehr führen würde, wenn auf

BADK-Information 4/2015 152



Fahrbahnen untergeordneter Ver-
kehrsbedeutung allein den Pflichtigen
unzumutbare Räum- und Streumaß-
nahmen auf Fußgängerüberwegen
durchgeführt werden müssten. Die
be sondere und für viele neue Er-
kenntnis des BGH ist aber, dass
 Zebrastreifen nicht zwangsläufig be-
lebte und unentbehrliche Fußgän-
gerüberwege darstellen.45) In der
Rechtsprechung der Instanzgerichte
wurde bislang überwiegend generell
von einer Räum- und Streupflicht auf
Zebrastreifen und ampelgesicherten
Überwegen ausgegangen.46) Frei -
mütig muss der Autor einräumen,
dass auch er bislang diesem Rechts -
irrtum unterlegen war und diesen so-
gar noch publiziert hat.47) Umgehen-
de Besserung sei an dieser Stelle ge-
lobt! Mit der vorgenannten Entschei-
dung hat der BGH mit guten Gründen
einen Standard, der sich in der Ver-
gangenheit in die Rechtsprechung der
Instanzgerichte eingeschlichen hatte,
auf ein sinnvolles und zumutbares
Maß zurückgeführt.

FAZIT

Gesetzgeberische Vorgaben können
Standards bei der Verkehrssiche-
rungspflicht und nachfolgend die
Haftung beeinflussen. Beispielhaft
sei in diesem Zusammenhang der the-
matisierte § 7 Abs. 6 S. 2 i.V.m. § 7
Abs. 2 S. 5 BerlStrG genannt. Dies
kann im Einzelfall zu unterschied -
lichen Ergebnissen bei gleich gela-
gerten Sachverhalten in verschiede-
nen Bundesländern führen. Das ist
der Preis des Föderalismus. Dies gilt
aber nicht, solange der Gesetzgeber
sich auf bloße Planungsvorgaben und
die Formulierung politischer Zielvor-
stellungen beschränkt wie in § 9 Abs.
2 S. 2 StrWG NRW (Zielvorstellung:
Barrierefreiheit). Ebenso wenig gilt
dies, wenn landesrechtliche Regelun-
gen dem Wortlaut nach ständiger
höchstrichterlicher Rechtsprechung
entgegenstehen wie beispielhaft § 45
Abs. 2 S. 1 StrWG Schleswig-Hol-
stein, was den BGH zumindest im
Bereich des Winterdienstes generell
zu einschränkender Auslegung veran-
lasst. Die Rechtsprechung in NRW
nimmt eine Vorreiterrolle zur Begren-
zung der Haftung des Straßenbaulast-
trägers für Schlaglochschäden ein,
der weite Verbreitung auch in anderen
Bundesländern gewünscht sei. Die
Rechtsprechung der Instanzgerichte
zum Baumkontrollintervall ist unein-
heitlich und harrt einer Entscheidung
durch den BGH.
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